
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/6/20 86/17/0068
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1986

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

55 Wirtschaftslenkung

Norm

BAO §1 lita;

MOG 1967 §57p idF 1978/672 1979/566;

MOG 1967 §57q idF 1978/672 1979/566;

Rechtssatz

Da die Einzelrichtmengen laut UnterAbschn D MOG 1987 Bedeutung nur für den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag

haben, handelt es sich bei den Angelegenheiten der Einzelrichtmengen um solche bundesrechtlich geregelter Abgaben

iSd § 1 lit a BAO.
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